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Rundschreiben   49/2013 
Zuweisung des Dienstortes 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Eintritt in den Dienst bei der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn durch die Begründung eines Beamtenverhältnisses bzw. durch 
den Abschluß eines Arbeitsvertrages ist grundsätzlich die Zuweisung des 
Dienstortes Bonn vollzogen. 
 
Es mehren sich Fälle im Wissenschaftsbereich, in denen der Dienst nicht bzw. 
nicht nur in Bonn, sondern auf Dauer oder über einen längeren Zeitraum an 
einer anderen Universität oder Forschungseinrichtung verrichtet wird.  
 
Sowohl aus unfallversicherungs- und versorgungsrechtlichen Gründen, als auch 
aus reisekostenrechtlichen Überlegungen sollte in diesen Fällen bei der 
zuständigen Personalabteilung die Zuweisung eines anderen bzw. weiteren 
Dienstortes beantragt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Müller von Baczko   Dr. Impekoven 
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An alle Institute 
 
 

Ansprechpartner: 
Herr Schank 
Frau Rauer 
Postanschrift: 53012 Bonn 
 
Tel.: 0228/73-7620 / 7746 
Fax: 0228/73-3093 / 5763 
      
schank@verwaltung.uni-
bonn.de 
rauer@verwaltung.uni-
bonn.de 
 
www.uni-bonn.de 
 
 
 
Bonn, 2. September 2013 
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